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Amtliche Bekanntmachungen 
 

Fachbereich für Statistik, Stadtforschung und Wahlen 
 

49/2026 

Bekanntmachung 
für von der Meldepflicht befreite abstimmungsberechtigte Unionsbürger/innen 
zur Eintragung in das Abstimmungsverzeichnis für den Ratsbürgerentscheid 

„Olympiabewerbung“ am 19. April 2026 
(Unterrichtung gem. § 12 Abs. 7 Kommunalwahlordnung – KWahlO -) 

 
Unionsbürger/-innen, die gemäß § 26 Bundesmeldegesetz von der Meldepflicht befreit und 
nicht bei ihrer Wohnortgemeinde gemeldet sind (z. B. Mitglieder einer ausländischen diplo-
matischen Mission oder konsularischen Vertretung einschließlich der im gemeinsamen Haus-
halt lebenden Familienangehörigen) werden nur auf Antrag in das Abstimmungsverzeichnis 
eingetragen. 
 
Voraussetzung dafür ist, dass sie gemäß §§ 7 und 8 des Kommunalwahlgesetzes NRW am 
Abstimmungstag 
 
a) das 16. Lebensjahr vollendet haben, 
 
b) seit mindestens dem 16. Tag vor der Abstimmung (03.04.2026) in der Gemeinde eine 

Wohnung, bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung, haben, 
 
c) in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. 
 
Der förmliche Antrag auf Eintragung in das Abstimmungsverzeichnis ist spätestens bis zum 
3. April 2026 bei der Gemeinde zu stellen, in der die von der Meldepflicht befreiten Unions-
bürger/-innen ihre Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung, haben. Einem 
später eingehenden Antrag kann nicht mehr entsprochen werden. 
 
Antragsvordrucke sind kostenlos im Wahlamt der Stadt Essen, Kopstadtplatz 10, 45127 Es-
sen erhältlich (Telefon: 0201-88 12345, E-Mail: wahl@essen.de). Ergänzend hierzu ist der 
Vordruck auf www.essen.de/Ratsbürgerentscheid zum Download bereitgestellt. 
 
Essen, 20. Februar 2026 Thomas Kufen 

 Oberbürgermeister 
 88-12 376 
 
 
  




